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Afrikanische Schweinepest: Neue
Maßnahmen im Rhein-Neckar-Kreis

Nach dem ersten ASP-Fall im Kreis Bergstraße plant der
Rhein-Neckar-Kreis Maßnahmen wie Jagdverbote in

gefährdeten Zonen.

Bache mit Frischlingen (Symbolfoto)

Reaktion auf den Ausbruch der
Afrikanischen Schweinepest

(rnk – 31.7.24) Die Auswirkungen eines kürzlich entdeckten
Falles der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im benachbarten
Kreis Bergstraße betreffen zunehmend auch den Rhein-Neckar-
Kreis. Dieser beunruhigende Vorfall, der mit dem positiven
Testergebnis eines toten Wildschweins zusammenhängt, hat die
zuständigen Behörden zu einem entscheidenden Schritt
veranlasst.

Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche

Aufgrund der Situation wird im Rhein-Neckar-Kreis eine
Allgemeinverfügung erlassen, die rechtliche
Rahmenbedingungen für Einschränkungen festlegt. Dazu
gehören unter anderem ein umfassendes Jagdverbot und
spezielle Regelung zu Wanderungen in den Wäldern, um die
Verbreitung des Virus zu verhindern. Diese Maßnahmen sind
besonders wichtig, da sie ganz direkt die landwirtschaftlichen
Betriebe in der Region beeinflussen können.



Erweiterte Überwachungsmaßnahmen

Zusätzlich wird es eine Monitoring-Initiative für den gesamten
Rhein-Neckar-Kreis geben. Hierbei sind Jägerinnen und Jäger
verpflichtet, Blutproben von erlegten, verunfallten oder
verendeten Wildschweinen zu entnehmen. Diese Proben sollen
an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in
Karlsruhe geschickt werden, um engmaschig auf das Virus zu
testen. Die notwendigen Materialien für die Probenahme werden
von den zuständigen Behörden bereitgestellt.

Einwohner und lokale Gemeinschaften in
Alarmbereitschaft

Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wird aufgefordert,
besondere Vorsicht walten zu lassen und die Anweisungen der
Behörden zu befolgen. Diese Situation zeigt eindrücklich, wie
Regionalentwicklungen in einem Gebiet schnell weitreichende
Konsequenzen für Nachbarregionen haben können. Damit
verbunden sind Sorgen und Fragen seitens der Landwirte und
Angehörigen der Jagdverbände.

Koordination mit dem Ministerium

Das Landratsamt arbeitet eng mit dem Ministerium für
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg zusammen, um mögliche weitere
Allgemeinverfügungen für eine erweiterte Zone von 25
Kilometern um den Fundort des Wildschweins zu erlassen. Die
Festlegung der genauen Grenzen, die von den Sperrungen
betroffen sind, bleibt ein zentraler Punkt, dessen Bekanntgabe in
den nächsten zwei Tagen erwartet wird.

Die Situation spiegelt wider, wie bedeutend es ist, als
Gemeinschaft zusammenzustehen und gemeinsam Lösungen zu
erarbeiten, um regionale Tierbestände zu schützen und
gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktion



aufrechtzuerhalten. Die Entscheidungsträger stehen hierbei in
der Pflicht, schnell zu handeln und die Bevölkerung transparent
über die laufenden Maßnahmen zu informieren, um das
Vertrauen der Bürger zu gewinnen und die gute
Zusammenarbeit zu fördern.

In dieser kritischen Phase wird es entscheidend sein, die
Sensibilität für die Thematik aufrechtzuerhalten und ein
Bewusstsein für mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und
die Gesundheit der Tierbestände zu schaffen. Der Ausbruch der
ASP ist nicht nur eine Herausforderung für die betroffenen
Landwirte, sondern erfordert auch ein Umdenken und ein
erweitertes Bewusstsein in der gesamten Region.
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